
Personalaustritt – Kündigung durch MA, Stand 02.06.2009, Personalamt Graubünden

Dienststelle PersonalamtDepartement

Zuständigkeit für die
Mitarbeitenden ab der
Gehaltsklasse 16

Eingang Kündigung

Kündigungsfrist prüfen (gemäss
Arbeitsvertrag)

Kündigung bestätigen (Merkblatt
Arbeitsplatzwechsel und Sozial-
versicherungen beilegen)

Kopie an Personalamt (mit
Originalkündigung) und FIKO

Gespräch mit MA führen (wenn
sinnvoll)

Nachfolgeregelung planen
(Rekrutierungs- und
Selektionsprozess)

Formular „Meldung der Dienststelle“ 
ausfüllen; Angaben über ev. Restzeit-
guthaben dürfen nicht fehlen (im
Austrittsmonat, jedoch vor dem
Durchführungstermin der Lohn-
zahlungen)

Arbeitszeugnis/Arbeitsbestätigung
ausstellen

Alle Firmenutensilien (Schlüssel,
Mobiltelefone etc.) zurück
verlangen

Eingang der Kündigung direkt beim
Personalamt (Kopie an zuständige
Dienststelle weiterleiten)

Kündigungstermin im PIS erfassen

Ferienberechnung pro rata (BIXI)

Bei den austretenden Mitarbeitenden
den Kündigungsgrund nachfragen

Schreiben an MA verschicken:
Neue Pensionskasse (1 ½ Mte. vor
dem definitiven Austritt)

Austrittsformular der Pensionskasse
mahnen, sofern dieses vor dem
Lohnabschluss noch nicht eingetroffen
ist

Sämtliche Lohnzahlungen inkl. 13
ML (Abgeltung Ferien-, DU- und
Überstundenguthaben)

Rückforderung allfälliger
Weiterbildungskosten

Austrittsformular
Freizügigkeitsleistung an
Pensionskasse (Austrittsleistung an
neue Vorsorgeeinrichtung)

Austrittsvorkehrungen, sofern MA
im Steuerbezugsverein war
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Anhang 4 zur Verwaltungsverordnung des Personalamtes Graubünden vom 28. Okt. 2008 
Prozess ‚Personalaustritt’ 

Personalaustritte müssen sehr oft unter individuell unterschiedlichen Umständen 

bearbeitet werden.  

Vor der Auflösung eines Arbeitsverhältnisses auf Veranlassung des Arbeitgebers ist 

in jedem Fall vorgängig mit dem Fachbereich Personalrecht des Personalamtes Kontakt 

aufzunehmen, um die Modalitäten und das Verfahren festzulegen. 

 



Personalaustritt – Pensionierung gesundheitlich (IV), Stand 02.06.2009, Personalamt Graubünden

Dienststelle PersonalamtDepartement

MA oder DS kann Versetzung in den
Ruhestand aus gesundheitlichen Gründen
beantragen (nach Beratungsgespräch mit dem
REHA-Manager):
Entscheid über IV-Berentung fällt die IV-Stelle
der SVA und meldet dies der PK. Die PK
informiert das Personalamt über den
Entscheid und Rentenbeginn (meistens
rückwirkend)

REHA-Fall:
REHA-Manager/In steht mit MA, DS und IV
seit längerer Zeit in Kontakt

Das Personalamt informiert die Dienststellen-
Leitung über den IV-Entscheid. Zusammen
wird der Pensionierungszeitpunkt festgelegt.

Die Dienststellenleitung bzw. die direkt
vorgesetzte Person informiert die betroffenen
Mitarbeitenden mündlich über den
Entscheid

Das Personalamt fertigt den Entwurf für den
Vollzug DS-Entscheid, DV oder RB und das
besondere Schreiben aus und reicht dies der
Anstellungsinstanz zum definitiven Beschluss
ein

Die Anstellungsinstanz orientiert die
Mitarbeitenden mit dem „besonderen 
Schreiben“ über den Beginn der IV-Rente

Zuständigkeit für die
Mitarbeitenden ab der
Gehaltsklasse 16

Die Dienststelle erhält eine Kopie des RB
zur Kenntnisnahme

Rückerstattung des bereits bezahlten Lohnes
von der IV an das Personalamt



Personalaustritt – Pensionierung ordentlich, Stand 02.06.2009, Personalamt Graubünden

Dienststelle PersonalamtDepartement

Zuständigkeit für die
Mitarbeitenden ab der
Gehaltsklasse 16

Nachfolgeregelung planen (Prozess
Personalbeschaffung und -anstellung)

Das Personalamt orientiert die
Mitarbeitenden ein Jahr vor der
ordentlichen Pensionierung
(Austrittsdatum Ende des Monats,
in welchem das 65. Altersjahr
erreicht wird; für Mann und Frau
gleich)

Gleichzeitig diese Info an die
Dienststelle, damit Wieder-
besetzung vorbereitet werden kann

Gespräch mit MA führen (wenn
sinnvoll)

Formular „Meldung der Dienststelle“ 
ausfüllen (im Austrittsmonat, jedoch
vor dem Durchführungstermin der
Lohnzahlungen)

Alle Firmenutensilien (Schlüssel,
Mobiltelefone etc.) zurück verlangen

Das Personalamt entwirft den Vollzug
DS-Entscheid, DV oder RB in Form
eines Sammelbeschlusses für alle zu
pensionierenden Mitarbeitenden (die
Mitteilung erfolgt direkt durch die
Anstellungsinstanz)

sämtliche Lohnzahlungen inkl. 13.
ML (Abgeltung Ferien-, DU- und
Überstundenguthaben)

Austrittsvorkehrungen, sofern MA
im Steuerbezugsverein war



Personalaustritt – Pensionierung gesundheitlich VAP, Stand 02.06.2009, Personalamt Graubünden

Dienststelle PersonalamtDepartement

Zuständigkeit für die
Mitarbeitenden ab der
Gehaltsklasse 16

Schriftliches Gesuch der Mit-
arbeitenden an die Dienststelle (ein
Jahr vor dem geplanten VAP-
Zeitpunkt); Dienststelle visiert das
Gesuch und leitet dieses mit der
Wirtschaftlichkeitsberechnung dem
Personalamt weiter

Nachfolgeregelung prüfen und
allfällige Aktionen planen
(Rekrutierungs- und
Selektionsprozess)

Vor dem Austritt

Gespräch mit MA führen (wenn
sinnvoll)

Formular „Meldung der Dienststelle“ 
ausfüllen (im Austrittsmonat, jedoch
vor dem Durchführungstermin der
Lohnzahlungen)

Alle Firmenutensilien (Schlüssel,
Mobiltelefone etc.) zurück
verlangen

Verabschiedung (formell und
persönlich)

Die Abteilung Gehaltsmanagement
errechnet die provisorischen AHV-
Prämien und informiert den
Mitarbeitenden darüber

Die Abteilung Gehaltsmanagement
prüft das ausgefüllte Formular der
Wirtschaftlichkeitsberechnung
(Gültigkeit nur mit Visum
Gehaltsmanagement)

Vollzug DS-Entscheid, DV oder RB
und besonderes Schreiben wird
ausgefertigt und der Anstellungs-
instanz zum Beschluss eingereicht

Nach Erhalt der Kopien werden die
Antragsunterlagen im Personal-
dossier abgelegt (der Versand des
besonderen Schreibens erfolgt direkt
durch die Anstellungsinstanz)

Formulare auswerten (sporadische
Weiterleitung an die Dienststelle)

sämtliche Lohnzahlungen inkl. 13
ML (Abgeltung Ferien-, DU- und
Überstundenguthaben)

Rückforderung allfälliger
Weiterbildungskosten

Austrittsvorkehrungen, sofern MA
im Steuerbezugsverein war


